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Anhang 4: Reglement für den Mannschaftswanderpreis SM National-
turnen 
Allgemeine Bestimmungen 

 der Eidgenössische Nationalturnverband ENV organisiert für die Schweizermeister-
schaft im Nationalturnen einen Wanderpreis 

 diesen Wanderpreis erhält derjenige Teilverband, welcher mit dem jeweils besten Tur-
ner aus jeder Kategorie die höchste Punktzahl erreicht 

 erreichen zwei oder mehrere Teilverbände die gleiche Punktzahl, bekommt der Teilver-
band nach folgender Regelung den Mannschaftswanderpreis: 

o Teilverband, bei welchem die Wettkämpfer die bessere Vornoten Punktzahl auf-
weisen 

o bei gleicher Vornoten Punktzahl die jüngere Mannschaft 
 der Mannschaftswanderpreis geht endgültig in den Besitz eines Teilverbandes über, 

falls ein Teilverband ihn 3x in Serie oder 5x mit Unterbrüchen gewonnen hat 

Verteilung der Punktzahl an die Teilverbände 

In den Kat. A/L2/L1/J2/J1 und JP werden Punkte an die Teilverbände verteilt. Jeder Teilver-
band bekommt pro Kategorie nur einmal Punkte. Der Teilnehmer im 1. Rang bekommt 18 
Punkte für seinen Verband. Die kleinste Punktzahl ist 1 Punkt. Die Punkte würden zum Bei-
spiel in einer Kategorie wie folgt verteilt: 

 
 Rang Verband Punktzahl 

 1. ZH/SH 18 Punkte 
 2. LU/OW/NW 17 Punkte 
 3. LU/OW/NW -- 
 4. LU/OW/NW -- 
 5. ZS 14 Punkte 
 6. TG 13 Punkte 
 7. BE 12 Punkte 
 8. ZS -- 
 9. ZH/SH -- 
 10. BL 9 Punkte 
 11. SG/AP/GL 8 Punkte 
 12. GR 7 Punkte 
 13. ZS -- 
 14. SG/AP/GL -- 
 15. AG 4 Punkte 
 16. TG -- 
 17. BE -- 
 18. ZS -- 
 
Durch Addieren der Punktzahlen der Teilverbände in den obenerwähnten Kategorien wird der 
punkthöchste Teilverband ermittelt. 
 
  


